
Für Kapitalanleger

Ausfall einer privaten Darlehensforderung 
als Verlust steuerlich zu berücksichtigen

|  Entgegen der bisherigen Verwaltungspraxis führt der endgültige Ausfall einer 
privaten verzinslichen Darlehensforderung zu einem steuerlich anzuerkennenden 
Verlust bei den Einkünften aus Kapitalvermögen. Dies hat der Bundesfinanzhof 
entschieden.  |

Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 02 | 2018

◼ Sachverhalt

Im Streitfall gewährte ein Steuerpflich-
tiger einem Dritten in 2010 ein mit 5 % 
zu verzinsendes Darlehen. Seit August 
2011 erfolgten keine Rückzahlungen 
mehr. Über das Vermögen des Darle-
hensnehmers wurde das Insolvenzver-
fahren eröffnet. Der Steuerpflichtige 
meldete die noch offene Darlehensfor-
derung zur Insolvenztabelle an und 
machte den Ausfall der Darlehensfor-
derung als Verlust bei den Einkünften 
aus Kapitalvermögen geltend. Dem 
folgten jedoch weder das Finanzamt 
noch das Finanzgericht Düsseldorf. Die 
hiergegen gerichtete Revision war je-
doch erfolgreich.

Mit Einführung der Abgeltungsteuer 
seit 2009 soll eine vollständige steuer-
rechtliche Erfassung aller Wertverän-
derungen im Zusammenhang mit Kapi-
talanlagen erreicht werden. Nach der 

Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
wird damit die traditionelle Trennung 
von Vermögens- und Ertragsebene für 
Einkünfte aus Kapitalvermögen aufge-
geben. In der Folge dieses Paradigmen-
wechsels führt der endgültige Ausfall 
einer Kapitalforderung zu einem steu-
erlich zu berücksichtigenden Verlust. 
Insoweit ist nunmehr eine Rückzahlung 
der Kapitalforderung, die – ohne Be-
rücksichtigung der gesondert erfassten 
Zinszahlungen – unter dem Nennwert 
des Darlehens bleibt, dem Verlust bei 
der Veräußerung der Forderung gleich-
zustellen.

Zeitpunkt der  
Verlustberücksichtigung

Wie die Veräußerung ist auch die Rück-
zahlung ein Tatbestand der Endbesteu-
erung. Ein steuerbarer Verlust aufgrund 
eines Forderungsausfalls liegt erst 

dann vor, wenn endgültig feststeht, dass 
über bereits gezahlte Beträge hinaus 
keine weiteren Rückzahlungen mehr 
erfolgen werden. Die Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens über das Vermö-
gen des Schuldners reicht hierfür 
grundsätzlich nicht aus. Etwas anderes 
gilt jedoch, wenn die Eröffnung des In-
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solvenzverfahrens mangels Masse ab-
gelehnt wird oder aus anderen Gründen 
feststeht, dass keine Rückzahlung 
mehr zu erwarten ist. 

Analoge Anwendung  
auf Forderungsverzichte?

Inwieweit diese Grundsätze auch für 
einen Forderungsverzicht oder den 
Verlust aus der Auflösung einer Kapi-
talgesellschaft gelten, musste der 

Bundesfinanzhof nicht entscheiden. In 
seiner Pressemitteilung zu dem aktu-
ellen Urteil wies der Bundesfinanzhof 
jedoch darauf hin, dass die mit der Ab-
geltungsteuer eingeführte Quellenbe-
steuerung auch in diesem Bereich die 
traditionelle Beurteilung von Verlusten 
beeinflussen dürfte.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 24.10.2017, Az. VIII R 
13/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 198466; 
BFH, PM Nr. 77 vom 20.12.2017

Für alle Steuerpflichtigen

Heimunterbringung: Haushaltsersparnis ist bei 
Ehepaaren doppelt abzuziehen

|  Aufwendungen für die krankheitsbedingte Unterbringung in einem Alten- oder 
Pflegeheim sind grundsätzlich als außergewöhnliche Belastung abzugsfähig. Wird 
der frühere Haushalt aufgelöst, sind die abziehbaren Ausgaben um eine Haus-
haltsersparnis zu kürzen. Bei der krankheitsbedingten Heimunterbringung von 
Eheleuten erfolgt sogar eine doppelte Kürzung, obwohl nur ein Haushalt aufgelöst 
wird. Dies hat der Bundesfinanzhof zulasten der Steuerzahler entschieden.  |

Hintergrund: Aus Vereinfachungsgrün-
den wird die Haushaltsersparnis mit 
dem sogenannten Unterhaltshöchstbe-
trag (im Veranlagungszeitraum 2018 
sind dies 9.000 EUR) angenommen. Lie-
gen die Voraussetzungen nur während 
eines Teils des Kalenderjahres vor, sind 
die anteiligen Beträge anzusetzen 
(1/360 pro Tag, 1/12 pro Monat).

Durch die Aufgabe des gemeinsamen 
Haushalts sind beide Eheleute um des-
sen Fixkosten, Reinigungs- und Ver-
pflegungsaufwand entlastet. Zudem ist 
der Ansatz einer Haushaltsersparnis 
für jeden Ehegatten geboten, weil die in 
den personenbezogenen Alten- und 
Pflegeheimkosten enthaltenen Aufwen-
dungen (Nahrung, Getränke, übliche 
Unterkunft etc.) typische, grundsätzlich 

nicht zu berücksichtigende Kosten der 
Lebensführung sind. Die Kürzung der 
Aufwendungen lediglich um eine Haus-
haltsersparnis würde, so der Bundesfi-
nanzhof, eine ungerechtfertigte Dop-
pelbegünstigung bewirken. Denn diese 
Aufwendungen sind für jeden der bei-
den Ehegatten im Grundsatz bereits 
durch den Grundfreibetrag steuerfrei 
gestellt.

Beachten Sie  |  Außergewöhnliche Be-
lastungen wirken sich steuerlich nur 
aus, soweit die zumutbare Eigenbelas-
tung überschritten wird. Deren Höhe 
hängt vom Gesamtbetrag der Einkünfte, 
Familienstand und Zahl der Kinder ab.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 4.10.2017, Az. VI R 
22/16 , unter www.iww.de, Abruf-Nr. 198133

Für Arbeitgeber

Rentenversicherung: Beitragssatz sinkt auf 18,6 %

|  Der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung ist zum 1.1.2018 von 18,7 % auf 
18,6 % (Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils 9,3 %) gesunken. In der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung erfolgte ebenfalls eine Reduzierung: von 24,8 % 
auf 24,7 % (Arbeitnehmer: 9,3 %, Arbeitgeber: 15,4 %).  |

Hintergrund: Der Beitragssatz zur Rente 
muss nach den gesetzlichen Vorgaben 
gesenkt werden – und zwar dann, wenn 
die Nachhaltigkeitsrücklage zum Ende 
des Folgejahres das 1,5-fache der Mo-

natsausgaben der Rentenkasse voraus-
sichtlich übersteigt. 

Quelle  |  Bundesregierung vom 22.11.2017: „Ren-
tenversicherung: Beitragssatz sinkt auf 18,6 Pro-
zent“; Bundesrat vom 15.12.2017, Drs. 718/17 (B) 

Für Arbeitnehmer

Fahrtkosten: Keine  
erste Tätigkeitsstätte 
bei unabwendbarer 
Verlegung des  
Arbeitsplatzes

|  Arbeitnehmer haben keine erste Tätig-
keitsstätte, wenn sie ihren eigentlichen 
Arbeitsplatz aufgrund eines unab-
wendbaren Ereignisses verlassen und 
vorübergehend an einem anderen Ort 
arbeiten müssen. So lautet eine Verfü-
gung der Finanzbehörde Hamburg.  |

Hintergrund

Handelt es sich um eine erste Tätigkeits-
stätte, sind die Fahrtkosten „nur“ mit 
der Entfernungspauschale (0,30 EUR je 
Entfernungskilometer zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte) als Werbungs-
kosten abzugsfähig. 

Demgegenüber können die Fahrten 
zum vorübergehenden Arbeitsort mit 
0,30 EUR je gefahrenen Kilometer  
(= Hin- und Rückfahrt) oder den tatsäch-
lichen Kosten als Werbungskosten gel-
tend gemacht werden. Zudem können 
für die ersten drei Monate grundsätzlich 
auch Verpflegungsmehraufwendungen 
als Werbungskosten angesetzt werden.  

Unabwendbares Ereignis

Ein unabwendbares Ereignis liegt bei-
spielsweise vor, wenn das Büro

•• abgebrannt ist und kernsaniert
werden muss oder

•• nach einem Hochwasser wieder
ertüchtigt werden muss.

Wird Personal aber nur ausgelagert, um 
Schönheitsreparaturen durchzuführen, 
greifen die Aussagen der Finanzbehörde 
Hamburg nicht. Hier liegt kein unab-
wendbares Ereignis vor.

PRAXISHINWEIS  |  Damit das Finanz-
amt den Werbungskostenabzug akzep-
tiert, empfiehlt es sich, der Steuerer-
klärung eine Bescheinigung des Ar-
beitgebers beizufügen aus der sich er-
gibt, dass der vorübergehende Wechsel 
des Arbeitsplatzes auf einem unab-
wendbaren Ereignis beruhte.

Quelle  |  Finanzbehörde Hamburg, Fachinfo 
5/2017 vom 11.10.2017, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 198033
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Für Unternehmer

Der Deutsche Steuerberaterverband warnt:  
Vorsicht bei der Buchung von EC-Kartenumsätzen!

|  Es entspricht der gelebten Praxis, dass die Erst-Erfassung der Gesamtumsätze 
über das Kassenbuch erfolgt und die EC-Zahlungen quasi als „Ausgabe“ wieder 
ausgetragen werden. Zu einem späteren Zeitpunkt wird sodann der Gesamtbetrag 
entsprechend im Kassenkonto gebucht und die EC-Kartenumsätze über das Geld-
transitkonto ausgebucht (durchlaufender Posten). Diese Handhabung akzeptiert 
das Bundesfinanzministerium jedoch nicht. Darauf hat der Deutsche Steuerbera-
terverband hingewiesen.  |

Das Bundesfinanzministerium vertritt in 
einem Schreiben an den Deutschen 
Steuerberaterverband folgende Auffas-
sung: In der Regel sind bare und unbare 
Geschäftsvorfälle getrennt zu verbu-
chen. Im Kassenbuch sind nur Barein-
nahmen und Barausgaben zu erfassen. 
Die Erfassung unbarer Geschäftsvorfälle 
im Kassenbuch stellt einen formellen 
Mangel dar und widerspricht dem 
Grundsatz der Wahrheit und Klarheit 
einer kaufmännischen Buchführung. 
Die steuerrechtliche Würdigung des 
Sachverhalts hängt von den Umstän-
den des Einzelfalls ab.

Deutscher Steuerberaterverband 
spart nicht mit Kritik

Nach Ansicht des Deutschen Steuerbe-
raterverbands ist die Erst-Erfassung 
der Gesamtumsätze über das Kassen-
buch praktikabel – vor allem wird die 
Umsatzsteuer korrekt erfasst! Dies ist 
besonders dann von Bedeutung, wenn 
die EC-Umsätze im Kassensystem nicht 
getrennt nach 7%igen und 19%igen 
Umsätzen ausgewiesen werden, son-
dern nur die Gesamtumsätze.

Diesen Standpunkt hat der Deutsche 
Steuerberaterverband gegenüber dem 
Bundesfinanzministerium adressiert 
und u. a. folgende weitere Argumente 
angeführt:

Das Kassenbuch wird immer am Ende 
eines Tages geführt. Im selben Moment 
der Erfassung der Gesamtumsätze im 
Kassenbuch werden die EC-Kartenum-
sätze bereits wieder ausgetragen. Das 
Kassenbuch weist folglich unmittelbar 
im Zeitpunkt der Eintragung der Um-
sätze nebst Austragung der EC-Karten-
umsätze den korrekten Tagesendbe-
stand aus. Damit sind eine hohe Trans-
parenz und ein hoher Informationsge-
halt im Kassenbuch gewährleistet.

PRAXISHINWEIS  |  Wird die Erfassung 
unbarer Geschäftsvorfälle im Kassen-
buch von Betriebsprüfern als formeller 
Mangel beanstandet, dann haben sie 
zwar das Bundesfinanzministerium 
„auf ihrer Seite“. Allerdings hat das 
Bundesfinanzministerium auch deut-
lich gemacht, dass die steuerrechtliche 
Würdigung von den Umständen des 
Einzelfalls abhängt.  

Dem Deutschen Steuerberaterver-
band ist beizupflichten, dass diesem 
Erfassungs- und Buchungsformalis-
mus kein entsprechender Mehrwert 
gegenübersteht. Für die Praxis bleibt 
zu hoffen, dass das Bundesfinanzmi-
nisterium seine restriktive Sichtweise 
überdenken wird. 

Quelle  |  DStV „Obacht bei der Buchung von 
EC-Kartenumsätzen!“, Stand: 7.12.2017, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 198273

Für alle Steuerpflichtigen

Leitfaden zu steuerfreien Einkünften im Ehrenamt

|  Das Bayerische Landesamt für Steuern hat seinen Leitfaden zu steuerfreien 
Einnahmen aus ehrenamtlicher Tätigkeit aktualisiert. In der ausführlichen Bro-
schüre wird dargestellt, unter welchen Voraussetzungen der Übungsleiterfreibe-
trag (2.400 EUR p. a.) und die Ehrenamtspauschale (720 EUR p. a.) beansprucht 
werden können.  |

Der Leitfaden umfasst 24 Seiten und 
hat den Rechtsstand November 2017.  

Er kann unter www.iww.de/s345 kos-
tenfrei heruntergeladen werden. 

Für alle Steuerpflichtigen

Neue Rechtsprechung 
zur Abzugsfähigkeit  
von Schulgeld  
bei Privatschulen

|  Der Sonderausgabenabzug für 
Schulgeld beim Besuch von Privat-
schulen setzt nicht voraus, dass die 
zuständige Schulbehörde in einem 
Grundlagenbescheid bescheinigt, dass 
die Privatschule ordnungsgemäß auf 
einen anerkannten Schul- oder Be-
rufsabschluss vorbereitet. Wie der 
Bundesfinanzhof entgegen der Verwal-
tungsmeinung entschieden hat, muss 
vielmehr die Finanzbehörde die ord-
nungsgemäße Vorbereitung auf einen 
anerkannten Abschluss prüfen.  |

Hintergrund: Unter gewissen Voraus-
setzungen können Eltern 30 % des Ent-
gelts (höchstens aber 5.000 EUR) für 
den Schulbesuch ihres Kindes an einer 
Privatschule als Sonderausgaben ab-
setzen. Führt eine Privatschule nicht zu 
einem anerkannten Schul- oder Be-
rufsabschluss, sondern bereitet sie nur 
auf einen solchen vor, muss nachgewie-
sen werden, dass sie eine ordnungsge-
mäße Vorbereitung gewährleistet. An-
sonsten ist das Schulgeld nicht als Son-
derausgabe abziehbar.

◼ Sachverhalt

Im Streitfall besuchte die Tochter eine 
Privatschule, die auf die Mittlere Reife 
vorbereitet. Die Prüfung wurde von  
einer staatlichen Schule abgenom-
men. Das Finanzamt verweigerte den 
Sonderausgabenabzug für das Schul-
geld, weil die Eltern keinen Anerken-
nungsbescheid der zuständigen Kul-
tusbehörde für die Privatschule vorge-
legt hatten. Das Finanzgericht Mün-
chen war indes der Ansicht, dass ein 
solcher Anerkennungsbescheid nicht 
gesetzlich gefordert wird. Der Bun-
desfinanzhof sah das genauso.

Wenn der Gesetzgeber auf eine verbind-
liche Entscheidung durch eine Schulbe-
hörde verzichtet und die Finanzbehör-
den mit der Prüfung betraut, mag das 
nicht zweckmäßig sein, so der Bundes
finanzhof. Dem Finanzamt bleibt es aber 
unbenommen, sich mit den Schulbehör-
den in Verbindung zu setzen und deren 
Einschätzung zur Erfüllung der schuli-
schen Kriterien zu berücksichtigen.
Quelle  |  BFH-Urteil vom 20.6.2017, Az. X R 
26/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 197826
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↘↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Kapitalanleger

Für Vergleichszahlungen bei Kündigung eines  
Bausparvertrags ist Abgeltungsteuer einzubehalten

|  Kündigt eine Bausparkasse einen Bausparvertrag und leistet an den Sparer eine 
Vergleichszahlung, handelt es sich um eine steuerpflichtige Entschädigungszah-
lung, für die die Bausparkasse Abgeltungsteuer einbehalten muss. Darauf hat das 
Finanzministerium Schleswig-Holstein (17.11.2017, Az. VI 3012-S-2252-379, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 198272) hingewiesen.  |

Für Unternehmer

Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben  
für 2018 veröffentlicht

|  Die Finanzverwaltung hat die für 2018 geltenden Pauschbeträge für unentgeltli-
che Wertabgaben (Sachentnahmen) veröffentlicht.  |

Die Pauschbeträge beruhen auf Erfah-
rungswerten und bieten dem Steuer-
pflichtigen die Möglichkeit, Warenent-
nahmen monatlich pauschal zu verbu-
chen. Sie entbinden ihn damit von der 
Aufzeichnung vieler Einzelentnahmen.

Beachten Sie  |  Da diese Regelung der 
Vereinfachung dienen soll, sind Zu- 

oder Abschläge wegen individueller 
Ess- oder Trinkgewohnheiten nicht zu-
lässig. Selbst Krankheit oder Urlaub 
rechtfertigen keine abweichende Hand-
habung.

Quelle  |  BMF-Schreiben vom 13.12.2017, Az. 
IV A 4 - S 1547/13/10001-05, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 198680

Für GmbH-Gesellschafter

Verzicht auf Pensionsansprüche kann teuer werden

|  Verzichtet ein Gesellschafter-Geschäftsführer gegenüber seiner Kapitalgesell-
schaft auf eine bereits erdiente (werthaltige) Pensionsanwartschaft, resultieren da-
raus unliebsame steuerliche Folgen, wie ein Urteil des Bundesfinanzhofs zeigt.  |

Der Verzicht auf eine bereits erdiente 
werthaltige Pensionsanwartschaft ist 
regelmäßig durch das Gesellschaftsver-
hältnis veranlasst und stellt eine ver-
deckte Einlage dar, die zu einem Zufluss 
von Arbeitslohn führt, ohne dass tat-
sächlich Geld geflossen ist! Die Bewer-
tung erfolgt mit dem Teilwert der Pensi-
onsanwartschaft des Gesellschafter-
Geschäftsführers. Der Auflösungsbetrag 
der Rückstellung ist insoweit irrelevant.

Eine andere Wertung kommt nur in sel-
tenen Fällen in Betracht, wenn auch ein 
fremder Geschäftsführer unter sonst 
gleichen Umständen die Pensionsan-
wartschaft aufgegeben hätte. 

Da es sich um eine Vergütung für eine 
mehrjährige Tätigkeit handelt, ist zu-
mindest eine Tarifermäßigung per 
Fünftelregelung möglich. Zudem erhö-
hen sich die Anschaffungskosten des 
Gesellschafters für die Beteiligung.

Für alle Steuerpflichtigen

„Hunde-Gassi-Service“: 
Kosten als haushaltsnahe 
Dienstleistungen  
steuerbegünstigt 

|  Das Finanzgericht Hessen hatte Auf-
wendungen für einen „Hunde-Gassi-
Service“ als steuerbegünstigte haus-
haltsnahe Dienstleistungen eingestuft. 
Mit dieser Entscheidung gab sich die 
Verwaltung aber nicht zufrieden und 
hat Nichtzulassungsbeschwerde ein-
gelegt, die der Bundesfinanzhof nun als 
unbegründet zurückgewiesen hat.  |

Hintergrund: Auf Antrag wird die Ein-
kommensteuer bei haushaltsnahen 
Dienstleistungen um 20 % der Aufwen-
dungen des Steuerpflichtigen (höchs-
tens 4.000 EUR) ermäßigt. Es muss sich 
um Tätigkeiten handeln, die ansonsten 
üblicherweise von Familienmitgliedern 
erbracht und in unmittelbarem räumli-
chen Zusammenhang zum Haushalt 
durchgeführt werden und dem Haushalt 
dienen. Dabei werden die Grenzen des 
Haushalts nicht ausnahmslos durch die 
Grundstücksgrenzen abgesteckt.

In seinem Beschluss wies der Bundesfi-
nanzhof insbesondere auf Folgendes 
hin: Das Ausführen eines im Haushalt 
des Steuerpflichtigen lebenden Hundes 
außerhalb der Grundstücksgrenzen für 
ein bis zwei Stunden kann jedenfalls 
dann räumlich-funktional „in“ dem 
Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht 
werden, wenn der Hund zum Ausführen 
im Haushalt des Steuerpflichtigen abge-
holt und nach dem Ausführen dorthin 
zurückgebracht wird. Der räumliche 
Bezug zum Haushalt ergibt sich daraus, 
dass ein wesentlicher Teil der Dienst-
leistung mit der Abholung und dem Zu-
rückbringen des Hundes räumlich „in“ 
dem Haushalt des Steuerpflichtigen er-
bracht wird.

Quelle  |  BFH, Beschluss vom 25.9.2017, Az. VI 
B 25/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 197968

Beachten Sie  |  Die Annahme einer 
verdeckten Einlage ist auch nicht aus-
geschlossen, weil die Pensionszusage 
angepasst wurde, um eine steuerliche 
Überversorgung zu vermeiden. Diese 
liegt vor, wenn die betrieblichen Versor-
gungsanwartschaften zuzüglich der 
Anwartschaft aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung 75 % des Aktiv-
lohns am Bilanzstichtag übersteigen.

PRAXISHINWEIS  |  Die Minderung 
des Aktivgehalts führt zwar regelmä-
ßig zu einer Überversorgung des Ge-
schäftsführers, sofern die Altersver-
sorgung nicht entsprechend gesenkt 
wird. Dies gilt jedoch nicht für bereits 
erdiente Anwartschaften, die bis zur 
Absenkung der Aktivbezüge nicht 
überversorgend waren.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 23.8.2017, Az. VI R 
4/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 197816


